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Ein lindliches Schultheissengericht von 1550

Von Hans Georg Wackernagel, Basel

Bildliche Darstellungen lindlicher Gerichtsszenen aus alter Zeit sind ver-
hiltnismissig recht selten. Um so wertvoller diirfte deshalb die Abbildung
des Schultheissengerichts von Habsheim (stidlich Milhausen) sein, das wir
in dem Oberstiicke eines Scheibenrisses (Nachfolge H. Holbein’s) von 1550
erblicken konnen. Das Gericht, das wie so oft aus 12 Utrteilssprechern
besteht, sitzt auf den Lingsseiten eines schrankenartigen Bankvierecks. Auf
der linken Schmalseite sehen wir den Schultheissen Casper Hag, der mit
einem eigentiimlich steifen Hute angetan und mit dem Gerichtsstab in
der Hand die Sitzung leitet. Ausserhalb des Bankvierecks stehen 4 Gerichts-
boten mit ihren Stiben. Rechts auf dem Bild erscheint die Schar der Recht-
suchenden und Zeugen, an ihrer Spitze eine Frau und ein etwas zerlumpter
Bauersmann. — Vor den Kapitellen der Schultheiss und seine Frau, die auch
als Schildbegleiter figurieren, in der Tracht der S. Jago-Pilger. Auch der
Wappenschild selbst zeugt mit der Jakobsmuschel und drei Pilgerstiben
von dieser Wallfahrt.

Irrtum tiber den Sachverhalt

Von Hans Hercld, Zirich

Es hat zu allen Zeiten Strafbestimmungen gegeben, die eine Person oder
ein Rechtsgut ganz besonders schiitzen: Neben den allgemeinen Tatbestand
tritt ein besonderer, indem es nach dem Willen des Gesetzgebers besonders
schiitzenswerte Personen oder Sachen gibt. Der Diebstahl bei Nacht wird
stirker bestraft als derjenige am Tag, derjenige an Sachen, die nicht hin-
linglich verwahrt werden kénnen, stirker als der gewohnliche, die Beleidi-
gung von Amtspersonen stirker als diejenige gewdhnlicher Sterblicher, die
Storung eines Gottesdienstes stirker als diejenige einer sonstigen Ver-
sammlung, Frevel im Bannwald stirker als im gewohnlichen, die Schindung
eines Friedhofes stirker als diejenige eines Gartens usw. Es kommen in
zahlreichen dieser Tatbestinde die alten Sonderfrieden zum Ausdruck,
welche genossen: Nacht, Sonntag, Mihle, Deich, Weg und Steg, Wald,
dann aber auch Geistliche, Juden, Regierende, Militir.

Weil es dem Titer nicht immer zugemutet werden kann, den besondern
Sachverhalt zu kennen, schrieben Strafgesetze seit alters vor, dass der
Richter die Tat zugunsten des Titers nach dem Sachverhalt zu beurteilen
habe, den sich der Titer vorgestellt hat (so z. B. Art. 1¢ des Schweizerischen
Strafgesetzbuches). Es kann dabei oft vorkommen, dass eine fahrlissige

12



	Ein ländliches Schultheissengericht von 1550

